
Sehr geehrte Damen und Herren,

endlich konnte sich die Politik dazu aufraffen, die seit langem überfällige Förderung von For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben anzugehen. Die steuerliche Förderung von Forschung- 
und Entwicklungsvorhaben wird zukünftig in einem eigenständigen Gesetz, dem Forschungs-

zulagengesetz – kurz FZulG – geregelt sein.

Anspruchsberechtigt i.S. des FZulG sind neben Kapital- und Personengesellschaften auch 
selbstforschende Einzelunternehmer sowie steuerbegünstige Körperschaften mit einem steu-
erpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Zu den begünstigten Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben zählen neben der Grundlagenforschung die angewandte Forschung sowie die 
experimentelle Entwicklung. Dagegen nicht durch das FZulG begünstigt ist die Produktentwick-
lung. Hinsichtlich der Durchführung begünstigter Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ist 
zwischen der Individualforschung, der Kooperationsforschung sowie der Auftragsforschung zu 
unterscheiden.

Zu den förderfähigen Aufwendungen zählen im Wesentlichen bestimmte vom Anspruchsbe-
rechtigten an seine Arbeitnehmer gezahlte Arbeitslöhne. Selbstforschende Einzelunternehmer 
sowie Gesellschafter einer Personengesellschaft können unter bestimmten Umstände für ihre 
Forschungs- und Entwicklungstätigkeit einen Betrag von 30 € je Stunde, beschränkt auf maxi-
mal 40 Stunden je Arbeitswoche als förderfähigen Aufwand berücksichtigen.

Die Forschungszulage beträgt 25 % der förderfähigen Aufwendungen, wobei letztere auf eine 
Bemessungsgrundlage von maximal 2.000.000 € begrenzt wird. Die maximale Forschungszu-
lage beträgt somit 500.000 € und kann steuerfrei vereinnahmt werden.

Die Geltendmachung der Forschungszulage folgt einem – wie sollte es auch anders zu erwar-
ten sein – zweistufigen Verfahren. Zunächst wird eine Bescheinigung benötigt, welche das 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben als förderwürdig auszeichnet. Hieran schließt sich ein 
elektronisch zu übermittelnder Antrag an das jeweils zuständige Finanzamt an.

Das FZulG sieht eine Reihe von durchaus als streng zu bezeichnenden Nachweispflichten vor. 
Eine frühzeitige Beschäftigung hiermit hilft, einen erfolgreichen Antrag für den Erhalt der steu-
erfreien Fördermittel zu erhalten. Gerne sind wir Ihnen hierbei behilflich.

Mit freundlichen Grüßen

René Feldgen
Geschäftsführender Gesellschafter bei DORNBACH
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Stipendiumsleistungen 
mindern nur teilweise die 
abziehbaren Ausbildungs-
kosten

Aufwendungen für die erstmalige 
Berufsausbildung oder für ein Erst-
studium sind, sofern kein Ausbil-
dungsdienstverhältnis vorliegt, bis 
zu 6.000 € je Kalenderjahr als Ausbil-
dungskosten (Sonderausgaben) ab- 
zugsfähig.

Dagegen sind Aufwendungen für 
Aufbau- und Zweitstudiengänge in 
voller Höhe als Werbungskosten zu 
berücksichtigen. Wirken sich die Auf-
wendungen im Jahr der Verausga-
bung, z. B. wegen fehlender Einnah-
men, nicht aus, sind sie vortragsfähig. 
Die steuermindernde Auswirkung 
ergibt sich dann in den Folgejahren.

Das Finanzgericht Köln (FG Köln, 
Urt. v. 15.11.2018, 1 K 1246/16, (rkr.), 
EFG 2019, S. 541) hatte darüber zu 

entscheiden, ob und wie Stipendi-
umszahlungen zu berücksichtigen 
sind. Im Urteilsfall erhielt ein Student 
für seine Zweitausbildung ein Auf-
stiegsstipendium in Höhe von 750 € 
monatlich. Das Finanzamt zog diese 
bezogenen Leistungen in voller Höhe 
von den vom Studenten erklärten 
vorweggenommen Werbungskosten 
(Studienkosten) ab.

Das Gericht kürzte nur die für die Bil-
dungsaufwendungen erhaltenen an-

Diese Informationen und weitere Beiträge finden Sie auf unserer Website.

Termine August 2019 Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern 
und Sozialabgaben fällig werden:

1  Umsatzsteuervoranmeldungen und 
Lohnsteueranmeldungen müssen 
grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Mo- 
nats (auf elektronischem Weg) ab-
gegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Fei-
ertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden 
keine Säumniszuschläge erhoben. 
Eine Überweisung muss so frühzei-
tig erfolgen, dass die Wertstellung 
auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt.

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu be-
achten, dass die Zahlung erst drei 
Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 
sollte stattdessen eine Einzugser-
mächtigung erteilt werden.

3  Für den abgelaufenen Monat.

4  Für den abgelaufenen Monat, bei 
Dauerfristverlängerung für den vor-
letzten Monat, bei Vierteljahreszah-
lern mit Dauerfristverlängerung für 
das abgelaufene Kalenderviertel-
jahr.

5  In den Bundesländern und Regio-
nen, in denen der 15.08.2019 ein 
gesetzlicher Feiertag (Mariä Him-
melfahrt) ist, wird die Steuer am 
16.08.2019 fällig.

6  Die Sozialversicherungsbeiträge sind 
einheitlich am drittletzten Bankar-
beitstag des laufenden Monats fäl-
lig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Last- 
schriftverfahren. Bei allen Kranken-
kassen gilt ein einheitlicher Abga-
betermin für die Beitragsnachwei-
se. Diese müssen der jeweiligen 
Einzugsstelle bis spätestens zwei 
Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 

26.08.2019, 0 Uhr) vorliegen. Regio-
nale Besonderheiten bzgl. der Fäl-
ligkeiten sind ggf. zu beachten. 
Wird die Lohnbuchführung durch 
extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitster-
min an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Mon-
tag oder auf einen Tag nach Feier-
tagen fällt.

7  In den Bundesländern und Regio-
nen, in denen der 15.08.2019 ein 
gesetzlicher Feiertag (Mariä Him-
melfahrt) ist, endet die Schonfrist 
am 16.08.2019.

8  In den Bundesländern und Regio-
nen, in denen der 15.08.2019 ein 
gesetzlicher Feiertag (Mariä Him-
melfahrt) ist, endet die Schonfrist 
am 13.08.2019.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1  Scheck2

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag3

12.08.2019 15.08.2019 09.08.2019

Umsatzsteuer4 12.08.2019 15.08.2019 09.08.2019
Kapitalertragsteuer, 

Solidaritätszuschlag
Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen.

Gewerbesteuer 15.08.20195 19.08.2019 12.08.2019
Grundsteuer 15.08.20195 19.08.2019 12.08.2019
Sozialversicherung5 28.08.2019 entfällt entfällt
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teiligen Leistungen. Gelder aus dem 
Stipendium, die dazu bestimmt sind, 
den allgemeinen Lebensunterhalt 
des Stipendiaten zu bestreiten, min-
dern demnach nicht die Werbungs-
kosten für die Zweitausbildung.

Die nicht auf die Werbungskosten 
anzurechnenden Beträge (im ent-
schiedenen Fall 70 % der monatli-
chen 750 €) ermittelte das Gericht 
anhand der allgemeinen Lebenshal-
tungskosten eines Studenten.

Tarifermäßigung für die 
Besteuerung von Abfin-
dungen nur bei Auszahlung 
in einem Veranlagungs-
zeitraum

Abfindungen wegen des Ausschei-
dens aus einem Dienstverhältnis 
können unter bestimmten Voraus-
setzungen ermäßigt besteuert wer-
den. Dafür muss es in dem betreffen-
den Veranlagungszeitraum zu einer 
Zusammenballung der Einkünfte 
kommen und in Folge eine erhöhte 
steuerliche Belastung entstehen.

Bei einer Aufteilung der Abfindung 
auf zwei oder mehrere Jahre wird die 
Tarifermäßigung grundsätzlich nicht 
gewährt. Unschädlich ist es jedoch, 
wenn im zweiten Jahr nicht mehr als 
10 % der Gesamtentschädigung ge-
zahlt werden (FG Düsseldorf, Urt. v. 
08.11.2018, 15 K 2482/18).

Sind Aufwendungen für  
die Nutzung eines Taxis für 
Fahrten zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeits-
stätte als Werbungskosten 
abzugsfähig?

Ob Aufwendungen für die Nutzung 
eines Taxis für Fahrten zwischen der 
Wohnung und der ersten Tätigkeits-
stätte als Werbungskosten abzugs-
fähig sind, wird von den Finanzge-
richten unterschiedlich beurteilt.

Während das Finanzgericht Düssel-
dorf (FG Düsseldorf, Urt. v. 08.04. 

2014, 13 K 339/12) und das Thürin-
ger Finanzgericht (FG Thüringen, 
Urt. v. 25.09.2018, 3 K 233/18, EFG 
2018, S. 1944) die entsprechenden 
Aufwendungen als abzugsfähige 
Werbungskosten ansehen, lehnt das 
Niedersächsische Finanzgericht (Nie- 
dersächsisches FG, Urt. v. 05.12.2018, 
3 K 15/18, (rkr.), EFG 2019, S. 344) 
eine Anerkennung ab.

Es ist der Auffassung, dass nur die 
Entfernungspauschale von 0,30 € für 
den Entfernungskilometer berücksich- 
tigungsfähig ist.

Verlust aus Kapitalvermö-
gen bei Verzicht des Gesell-
schafters einer Kapitalge-
sellschaft auf Darlehn

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz 
(FG Rheinland Pfalz, Urt. v. 19.11. 
2018, 3 K 1846/15, (rkr.), EFG 2019, 
S. 610) hat die Frage, ob der Ver-
zicht des Gesellschafters einer Kapi-
talgesellschaft auf eine gegenüber 
der Gesellschaft bestehende Dar-
lehnsforderung zu einem Verlust aus 
Kapitalvermögen führt, dahingehend 
entschieden, dass ein steuerlich an-
zuerkennender Verlust nur insoweit 
vorliegt, als die Kapitalforderung 
nicht werthaltig ist. Soweit die Forde-
rung werthaltig ist, kommt es zu ei-
ner verdeckten Einlage in das Ver-
mögen der Gesellschaft. Die 
verdeckte Einlage führt zu nachträg-
lichen Anschaffungskosten auf die 
Beteiligung.

Der Verlust entsteht im Zeitpunkt des 
Verzichts und nicht erst in dem Zeit-
punkt, in dem die Anteile an der Ka-
pitalgesellschaft veräußert werden.

Hinweis: Der Referentenentwurf des 
„Gesetzes zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und 
zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften“ sieht Änderungen vor, 
die sich künftig auf die Berücksichti-
gung von Verlusten aus Kapitalver-
mögen auswirken könnten.

Aufteilung der Finanzie-
rungskosten auf Einkünfte 
aus Kapitalvermögen und 
sonstige Einkünfte

Die Finanzierungskosten für den Er-
werb einer sog. Sicherheits-Kom-
pakt-Rente sind anteilig auf die Ein-
künfte aus Kapitalvermögen und die 
sonstigen Einkünfte aufzuteilen.

Bei der Sicherheits-Kompakt-Rente 
handelt es sich um ein Vertragspa-
ket, das den Abschluss einer Ren-
tenversicherung mit sofort beginnen-
der lebenslanger Rentenzahlung 
und dem Abschluss einer fondsge-
bundenen Kapitallebensversicherung 
gegen Einmalbetrag umfasst. Der 
Einmalbetrag wird durch ein endfälli-
ges Darlehen finanziert.

Bei dieser Konstruktion stellen nur 
die anteiligen Finanzierungskosten 
im Zusammenhang mit der Finanzie-
rung der Rentenversicherung Wer-
bungskosten bei den sonstigen Ein-
künften dar. Soweit sie anteilig auf 
die Finanzierung der Lebensversi-
cherung entfallen, sind sie vorweg-
genommene Werbungskosten bei 
den Einkünften aus Kapitalvermö-
gen. Allerdings gilt für diese Wer-
bungskosten das zum 01.01.2009 
für Kapitaleinkünfte eingeführte Ab-
zugsverbot (§ 20 Abs. 9 Satz 1 Halb-
satz 2 EStG; BFH, Urt. v. 11.12.2018, 
VIII R 7/15, BFH/NV 2019, S. 456).

Keine 5%-ige Versteuerung 
eines Übertragungsge-
winns aus Aufwärtsver-
schmelzung im Organ-
schaftsfall

Wird eine Kapitalgesellschaft auf 
eine andere Kapitalgesellschaft ver-
schmolzen, bleibt bei der überneh-
menden Gesellschaft ein Gewinn 
oder Verlust in Höhe des Unter-
schieds zwischen dem Buchwert der 
Anteile an der übertragenden Ge-
sellschaft und dem Wert, mit dem die 
übergegangenen Wirtschaftsgüter zu 
übernehmen sind, abzüglich der 



4

Kosten des Vermögensübergangs 
außer Ansatz. Allerdings gelten 5 % 
des Gewinns als nichtabzugsfähige 
Betriebsausgaben, sodass im Er-
gebnis nur 95 % steuerfrei bleiben.

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 
26.09.2018, I R 16/16, BFH/NV 
2019, S. 495) hat entgegen der Auf-
fassung der Finanzverwaltung ent-
schieden, dass die 5% ige Versteue-
rung in Organschaftsfällen nicht zum 
Tragen kommt, wenn eine Kapitalge-
sellschaft auf ihre Muttergesellschaft 
verschmolzen wird (Aufwärtsver-
schmelzung), die ihrerseits Organ-
gesellschaft einer körperschaftsteu-
erlichen Organschaft mit einer 
Kapitalgesellschaft als Organträge-
rin ist. Eine Versteuerung findet we-
der auf Ebene der Muttergesellschaft 
noch auf Ebene der Organträgerin 
statt. Die sog. Bruttomethode kommt 
nicht zur Anwendung, da der Über-
tragungsgewinn nicht im Einkommen 
der Organgesellschaft enthalten ist.

Zur Vermeidung einer Haf-
tung des GmbH-Geschäfts-
führers durch Ressortauf-
teilung

Der Insolvenzverwalter einer insol-
venten GmbH klagte gegen einen 
der beiden Geschäftsführer auf Er-
satz von Zahlungen, welche nach 
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit der 
Gesellschaft getätigt wurden. Der 
beklagte Geschäftsführer verteidigte 
sich mit dem Argument, dass er zu 
dem damaligen Zeitpunkt die Insol-
venzreife der Gesellschaft nicht 
kannte. Überdies sei mündlich eine 
Ressortaufteilung auf der Ebene der 
Geschäftsführer vereinbart worden 
und er nicht für den Bereich der Fi-
nanzen, sondern für den Kreativbe-
reich zuständig gewesen.

Der Bundesgerichtshof (BGH, Urt. v. 
06.11.2018, II ZR 11/17, DStR 2019, 
S. 455) urteilte, dass eine Geschäfts-
verteilung auf Ebene der Geschäfts-
führung eine von allen Mitgliedern 
des Organs mitgetragene Aufgaben-

zuweisung voraussetzt, die klar und 
eindeutig abgegrenzt ist. Eine schrift-
liche Dokumentation ist dafür nicht 
zwingend erforderlich.

Nach Ansicht des Gerichts hätte der 
Beklagte dennoch genauer kontrol-
lieren müssen, ob das Unternehmen 
seinen Zahlungspflichten nachkom-
men konnte. Auch eine zulässige 
Ressort- und Aufgabenverteilung ent- 
bindet nicht von der Wahrnehmung 
grundsätzlich nicht übertragbarer 
Aufgaben, wie der Einstandspflicht 
des Geschäftsführers für die Gesetz-
mäßigkeit der Unternehmensleitung. 
Daran ist ein strenger Maßstab an-
zulegen, dessen Anforderungen der 
Geschäftsführer nicht genügt hat. 
Neben die Haftung für persönliche 
Fehler im zugewiesenen Aufgaben-
bereich tritt selbst bei einer wirksa-
men Geschäftsverteilung die Pflicht 
zur effektiven Kontrolle der Mitge-
schäftsführer.

Die Legitimationswirkung 
der Gesellschafterliste 
greift auch bei eingezoge-
nen Geschäftsanteilen

Der Bundesgerichtshof (BGH, Urt. v. 
20.11.2018, II ZR 12/17, NJW 2019, 
S. 993) hat seine Ansicht zur Legiti-
mation einer Gesellschafterliste be-
kräftigt. Die Gesellschafterliste ent-
faltet eine Legitimationswirkung zu- 
gunsten der dort eingetragenen Per-
sonen.

In einer GmbH waren die Geschäfts-
anteile eines Gesellschafters aus 
wichtigem Grund eingezogen wor-
den. Vor der Aufnahme der aktuali-
sierten Gesellschafterliste im Handels- 
register fand eine Gesellschafterver-
sammlung statt. An dieser nahm 
auch der Gesellschafter teil, dessen 
Anteile eingezogen worden waren.

Der Bundesgerichtshof stellte klar, 
dass die im Handelsregister aufge-
nommene Gesellschafterliste selbst 
dann gilt, wenn die Geschäftsanteile 
zwischenzeitlich an eine andere Per-
son übertragen worden oder auf-

grund eines Einziehungsbeschlusses 
untergegangen sind. Eine in der Ge-
sellschafterliste eingetragene Per-
son kann trotz Verkaufs oder Ver-
lusts der Anteile weiterhin alle 
Gesellschafterrechte geltend ma-
chen, insbesondere bei Gesellschaf-
terversammlungen abstimmen. Durch 
das Abstellen auf die rein formelle 
Legitimationswirkung kann im Sinne 
der Rechtssicherheit eine unter Um-
ständen aufwändige Prüfung der tat-
sächlichen Verhältnisse unterblei-
ben.

Vertraglich übernommene 
Gewerbesteuer als Ver-
äußerungskosten

Ein Kommanditist veräußerte seinen 
Geschäftsanteil an einer GmbH & 
Co. KG. Er vereinbarte mit dem Käu-
fer, dass beide die dabei aufgrund 
einer vorangegangenen Verschmel-
zung anfallende Gewerbesteuer je-
weils zur Hälfte tragen sollten. Im 
Rahmen der Feststellungserklärung 
erklärte die GmbH & Co. KG aus 
dem Verkauf einen Veräußerungs-
gewinn. Bei dessen Ermittlung min-
derte sie den Veräußerungserlös 
auch um die vom verkaufenden 
Kommanditisten übernommene Ge-
werbesteuer als Veräußerungskos-
ten.

Veräußerungskosten sind Betriebs-
ausgaben, die durch die Veräuße-
rung veranlasst sind. Das Verbot, 
Gewerbesteuer als Betriebsausga-
ben abzuziehen (§ 4 Abs. 5b EStG), 
gilt nur für den Schuldner der Gewer-
besteuer. Es gilt nicht für denjenigen, 
der sich vertraglich zur Übernahme 
der Gewerbesteuer verpflichtet hat. 
Sofern die Übernahme der Gewer-
besteuer nicht gesellschaftsrechtlich 
oder privat, sondern betrieblich ver-
anlasst ist, kann die übernommene 
Gewerbesteuer beim verkaufenden 
Kommanditisten als Veräußerungs-
kosten abzugsfähig sein (BFH, Urt. 
v. 07.03.2019, IV R 18/17, BFH/NV 
2019, S. 619).
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Gewinnausschüttungsan-
spruch aus GmbH-Beteili-
gung kann bei hinreichen-
der Sicherheit auch ohne 
Gewinnverwendungsbe-
schluss zu aktivieren sein

Hat ein Bilanzierender GmbH-Anteile 
im Betriebsvermögen, so sind Ge-
winnausschüttungsansprüche hier-
aus erst zu aktivieren, wenn ein Ge-
winnverwendungsbeschluss der 
GmbH vorliegt. Allerdings kann auch 
ein erst künftig entstehender An-
spruch zu aktivieren sein, wenn er 
wirtschaftlich in der Vergangenheit 
verursacht und am Bilanzstichtag 
hinreichend sicher ist.

In einem vom Bundesfinanzhof 
(BFH, Urt. v. 02.10.2018, IV R 24/15, 
BFH/NV 2019, S, 516) entschiede-
nen Fall hatte der Unternehmer A 
seine GmbH Anteile verkauft, sich 
aber die Gewinnausschüttung für die 
Zeit seiner Beteiligung vorbehalten 
(§ 101 Nr. 2 Halbsatz 2 BGB). Die-
sen Anspruch hatte er mehrfach ab-
gesichert. So hatte die GmbH ihm 
über den auszuschüttenden Gewinn 
bereits ein unkündbares Darlehn 
ausgezahlt, das nur mit dem späte-
ren Gewinnausschüttungsanspruch 
verrechnet werden konnte. Außer-
dem hatte sich der neue Anteilseig-
ner zur Gewinnausschüttung ver-
pflichtet und diesen Anspruch an A 
abgetreten. Durch diese Maßnah-
men war der Gewinnausschüttungs-
anspruch beim Verkauf so sicher, 
dass er das Betriebsvermögen er-
höhte und A ihn schon zu diesem 
Zeitpunkt zu versteuern hatte.

Hinweis: Gewinnausschüttungen ei-
ner GmbH an Einzelunternehmer 
und Personengesellschaften sind 
nach dem Teileinkünfteverfahren nur 
zu 60 % steuerpflichtig (§ 3 Nr. 40 
EStG).

Ausweis der Pensionsrück-
stellung im Jahr der Zusa-
ge unter Berücksichtigung 
neuer „Heubeck-Richttafeln“

Der Bundesfinanzhof (BFH, Beschl. 
v. 13.02.2019, XI R 34/16, BFH/NV 
2019, S. 538) hat entschieden, dass 
eine im Jahr der Veröffentlichung 
neuer „Heubeck-Richttafeln“ gebil-
dete Rückstellung für die im gleichen 
Jahr erteilte Pensionszusage nicht 
dazu führt, dass ein Unterschiedsbe-
trag entsteht, der auf drei Jahre ver-
teilt werden muss.

Grundsätzlich darf eine Pensions-
rückstellung für steuerliche Zwecke 
höchstens mit dem Teilwert ange-
setzt werden (§ 6a Abs. 4 Satz 2 
EStG). Eine Erhöhung der Pensions-
rückstellung ist höchstens um den 
Unterschied zwischen dem Teilwert 
der Pensionsverpflichtung am 
Schluss des Wirtschaftsjahrs und 
am Schluss des vorangegangenen 
möglich. Beruht der Unterschiedsbe-
trag auf der erstmaligen Anwendung 
neuer oder geänderter biometrischer 
Rechnungsgrundlagen, muss er auf 
mindestens drei Wirtschaftsjahre 
gleichmäßig verteilt werden. Beim 
Übergang auf neue Richttafeln kann 
kein Unterschiedsbetrag in diesem 
Sinne entstehen und daher ist auch 
keine Verteilung auf drei Jahre not-
wendig.

Gerüstbauer kann für den 
Abtransport der Gerüste 
von der Baustelle keine 
Rückstellungen bilden

Für ungewisse Verbindlichkeiten sind 
in der Bilanz Rückstellungen zu bil-
den. Es muss sich hierbei um Ver-
bindlichkeiten gegenüber Dritten 
handeln, die dem Grunde nach fest-
stehen (sog. Außenverpflichtung). 
Nur die Höhe und/oder die Fälligkeit 
der Verbindlichkeit sind ungewiss.

Ein Gerüstbauer kann nach einem 
Urteil des Finanzgerichts Münster 
(FG Münster, Urt. v. 05.12.2018, 13 

K 2688/15, EFG 2019, S. 551, (Rev. 
eingel., Az. BFH: XI R 2/19)) für die 
nach Abschluss seiner Arbeiten an-
fallenden Aufwendungen für den Ab-
transport seiner Gerüste keine Rück-
stellungen bilden. Im entschiedenen 
Fall hatte der Gerüstbauer zwar ge-
genüber dem jeweiligen Bauherrn 
die Verpflichtung, die Baustelle zu 
räumen. Diese Außenverpflichtung 
wurde allerdings durch das eigene 
Interesse des Gerüstbauers überla-
gert, die Gerüste abzuholen, weil er 
sie für weitere Baustellen verwenden 
konnte.

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Keine Hinzurechnung der 
Mietzinsen für Messestand-
flächen bei der Gewerbe-
steuer

Dem Gewinn aus Gewerbebetrieb 
wird zur Ermittlung des (steuerpflich-
tigen) Gewerbeertrags u. a. ein Vier-
tel der Hälfte der Miet- und Pachtzin-
sen (also 12,5 %) für die Benutzung 
unbeweglicher Wirtschaftsgüter hin-
zugerechnet. Berücksichtigt werden 
nur die Miet- und Pachtzinsen für die 
Anmietung unbeweglicher Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens, 
die im Eigentum eines anderen (des 
Vermieters) stehen. Ferner müssen sie 
bei der Ermittlung des Gewinns ab-
gesetzt worden sein. Von der Summe 
der insgesamt ermittelten Hinzurech-
nungsbeträge wird noch ein Freibe-
trag von 100.000 € abgezogen.

Das Finanzgericht Düsseldorf (FG 
Düsseldorf, Urt. v. 29.01.2019, 10 K 
2717/17, (Rev. eingel., Az. BFH: III R 
15/19), EFG 2019, S. 544) hat ent-
schieden, dass die Mietzinsen für die 
Anmietung eines Messestands bei 
einer nur alle drei Jahre stattfinden-
den Fachmesse nicht bei der Er- 
mittlung des Gewerbeertrags hinzu-
zurechnen seien. Für die Hinzurech-
nung komme es darauf an, ob die 
Wirtschaftsgüter zum Anlagevermö-
gen des Mieters gehörten, wenn er 
ihr Eigentümer wäre. Es sei für den 
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Aussteller wegen der nur gelegent-
lichen Messeteilnahme nicht erfor-
derlich gewesen, eine Messefläche 
ständig für den Gebrauch im eige-
nen Betrieb vorzuhalten. Deshalb 
könne auch keine „fiktive“ Zuord-
nung zum Anlagevermögen des Aus-
stellers angenommen werden.

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Ausländische Buchfüh-
rungspflichten können 
deutsche steuerliche Buch-
führungspflicht begründen

Wer nach anderen Gesetzen als den 
deutschen Steuergesetzen buchfüh-
rungspflichtig ist, muss diese Pflicht 
auch für die deutsche Besteuerung 
erfüllen (§ 140 AO). Das gilt selbst 
dann, wenn sich die Buchführungs-
pflicht nach ausländischem Recht 
ergibt.

Eine Aktiengesellschaft (AG) war nach 
liechtensteinischem Recht buchfüh-
rungspflichtig. Sie besaß im Inland 
eine vermietete Immobilie und war 
insoweit in Deutschland beschränkt 
körperschaftsteuerpflichtig. Das Fi-
nanzamt erließ gegen die AG einen 
Bescheid über den Beginn der Buch-
führungspflicht für den Gewerbebe-
trieb „Vermietung und Verwaltung 
von Grundbesitz“.

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 
14.11.2018, I R 81/16, BFH/NV 2019, 
S. 604) entschied, dass dieser Be-
scheid rechtmäßig war. Er schloss 
sich damit der (nicht unumstrittenen) 
Rechtsauffassung an, dass auch aus- 
ländische Rechtsnormen zur Buch-
führung im inländischen Besteue-
rungsverfahren verpflichten können.

Sachverständigengutach-
ten für Grundbesitzbewer-
tung nicht stets vorrangig

Die Erbin eines freistehenden Einfa-
milienhauses veräußerte das Objekt 
zeitnah nach dem Erbfall für 460.000 €. 

Mit der Erklärung zur Feststellung 
des Bedarfswerts legte sie ein Gut-
achten vor, wonach eine Gutachterin 
einen Verkehrswert von 220.000 € 
ermittelt hatte. Das zuständige Fi-
nanzamt stellte eigene Ermittlungen 
an und setzte den Wert mit 320.000 € 
bei der Erbschaftsteuerfestsetzung 
an.

Die Erbin legte unter Hinweis auf das 
vorgelegte Gutachten Einspruch ein. 
In seiner Einspruchsentscheidung 
erhöhte das Finanzamt den Grund-
besitzwert auf den tatsächlich erziel-
ten Veräußerungspreis von 460.000 €. 
Zu Recht, wie das Niedersächsische 
Finanzgericht (Niedersächsisches FG, 
Urt. v. 06.09.2018, 1 K 68/17, (rkr.), 
EFG 2019, S. 503) bestätigte. Der 
Wertansatz sei nicht zu beanstan-
den. Der bei einer Veräußerung an 
einen fremden Dritten erzielte Kauf-
preis für ein Wirtschaftsgut liefert 
vorliegend den sichersten Anhalts-
punkt für den gemeinen Wert bzw. 
den Verkehrswert.

Anforderungen an den 
Nachweis für innergemein-
schaftliche Lieferungen

Der Unternehmer muss bei umsatz-
steuerfreien innergemeinschaftlichen 
Lieferungen mit Belegen nachwei-
sen, dass er oder der Abnehmer den 
Liefergegenstand in das übrige Ge-
meinschaftsgebiet befördert oder 
versendet hat (§ 17a ff. UStDV). Die 
Belegnachweispflicht kann nach ei-
nem Beschluss des Bundesfinanz-
hofs (BFH, Beschl. v. 31.01.2019, V 
B 99/16, BFH/NV 2019, S. 409) nicht 
durch Zeugenbeweis ersetzt werden.

Belegnachweise sind in Versendungs- 
fällen insbesondere der Frachtbrief, 
die Bescheinigung des beauftragten 
Spediteurs oder die Versandbestäti-
gung des Lieferers. Auch der CMR- 
Frachtbrief wird als Belegnachweis 
anerkannt.

Umsatzsteuerlicher Ort der 
sonstigen Leistung unab-
hängig von den Anforde-
rungen an eine zum Vor-
steuerabzug berechtigende 
Rechnung

Der Ort der sonstigen Leistung be-
stimmt sich grundsätzlich nach dem 
Ort, von dem aus der Unternehmer 
sein Unternehmen betreibt. Dies ist 
der Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit.

Aus einer Postanschrift kann nicht 
auf den „Sitz der wirtschaftlichen Tä-
tigkeit eines Unternehmens“ ge-
schlossen werden. Die Frage nach 
den Anforderungen an eine zum Vor-
steuerabzug berechtigende Rech-
nung im Hinblick auf die Angabe der 
vollständigen Anschrift des Leisten-
den hat keine Bedeutung für die Fra-
ge, von wo aus der Unternehmer sein 
Unternehmen betreibt (BFH, Beschl. 
v. 07.02.2019, V B 68/18, BFH/NV 
2019, S. 595).

Erstattung von Renten- 
versicherungsbeiträgen  
ist steuerfrei

Der Rentenanspruch für eine Regel-
altersrente kann erst nach einer Min-
destversicherungszeit von fünf Jah-
ren entstehen. Steuerpflichtige, die 
vorher verbeamtet werden, können be- 
reits an die Deutsche Rentenversi-
cherung gezahlte Beiträge zurückfor-
dern (§§ 210 Abs. 1a, 286d SGB VI).

Das Finanzgericht Düsseldorf (FG 
Düsseldorf, Urt. v. 22.11.2018, 14 K 
1629/18, (Rev. eingel., Az. BFH: X R 
35/18), EFG 2019, S. 410) hat ent-
schieden, dass die Erstattung sol-
cher Rentenversicherungsbeiträge 
einkommensteuerfrei sei. Auch eine 
Verrechnung des Erstattungsbetrags 
mit den geleisteten Rentenversiche-
rungsbeiträgen (Sonderausgaben) im 
Zuflussjahr der Erstattung sei nicht 
zulässig.

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.
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Unterschiedliche Behand-
lung wegen der Religion 
oder Weltanschauung

Das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz lässt unter bestimmten Vor-
aussetzungen eine unterschiedliche 
Behandlung wegen der Religion zu. 
Das kann dem Gesetzeswortlaut nach 
etwa bei der Beschäftigung durch 
Religionsgemeinschaften oder ihren 
zugeordneten Einrichtungen gelten 
(§ 9 Abs. 1 Alt. 1 AGG). Dabei kommt 
es weder auf die Art der Tätigkeit 
noch auf die Umstände ihrer Aus-
übung an.

Diese enge Sichtweise ohne Bezug 
zur konkreten Tätigkeit ist mit unions-
rechtlichen Vorgaben unvereinbar. Sie 
darf daher nicht angewendet werden 
(EuGH, Urt. v. 17.04.2018, C-414/16).

In einem vom Bundesarbeitsgericht 
(BAG, Urt. v. 25.10.2018, 8 AZR 
562/16, BB 2019, S. 756) entschie-
denen Fall hatte sich ein Rechtsan-
walt auf eine Stelle bei einer Arbeits-
gemeinschaft christlicher Kirchen 
beworben, ohne über die in dem 
Stellenangebot geforderte Kirchen-
mitgliedschaft zu verfügen. Obwohl 
die Ungleichbehandlung nicht ge-
rechtfertigt war, gewährte das Ge-
richt keinen Anspruch auf Entschädi-
gung oder Schadensersatz. Der 
Rechtsanwalt hatte nach Überzeu-
gung des Gerichts rechtsmiss-
bräuchlich gehandelt, da er mit dem 
alleinigen Ziel, eine Entschädigung 
oder Schadensersatz zu erlangen, 
die Absage provoziert hatte.

Erhebung von Säumnis-
zuschlägen auf nachgefor-
derte Sozialversicherungs-
beiträge nur bei bedingtem 
Vorsatz

Entrichtet der Zahlungspflichtige nicht 
rechtzeitig die Sozialversicherungs-
beiträge, fällt ein Säumniszuschlag von 
1 % des rückständigen Betrags je Mo- 
nat an. Wird eine Beitragsforderung 
durch Bescheid mit Wirkung für die 
Vergangenheit festgestellt, kann der 
Säumniszuschlag gegebenenfalls ent- 
fallen. Dazu muss der Beitragsschuld- 
ner glaubhaft machen, dass er unver-
schuldet keine Kenntnis von der Zah- 
lungspflicht hatte (§ 24 Abs. 2 SGB IV).

Das Bundessozialgericht (BSG, Urt. 
v. 12.12.2018, B 12 R 15/18 R) hat 
entschieden, dass Fahrlässigkeit kein 
Verschulden begründet. Es muss min- 
destens bedingter Vorsatz vorliegen. 
Der Beitragsschuldner muss also seine 
Zahlungspflicht mindestens für möglich 
halten und billigend in Kauf nehmen.

Im entschiedenen Fall hatte eine 
GmbH, die ein Busunternehmen be-
trieb, neben den eigenen Fahrern 
regelmäßig ergänzend weitere Fahrer 
(Tourbegleiter) eingesetzt. Sie behan-
delte diese als selbstständig und 
meldete sie nicht zur Sozialversiche-
rung an. Das wurde im Rahmen einer 
Betriebsprüfung bemängelt und nach- 
träglich Beitragsbescheide nebst 
Säumniszuschlägen erlassen.

Das Bundessozialgericht akzeptierte, 
dass den Geschäftsführer der GmbH 

im Zeitpunkt der Fälligkeit der Beiträ-
ge kein Verschulden traf. Das Lan-
dessozialgericht muss allerdings wei-
ter aufklären, ob der Geschäftsführer 
nicht zu einem späteren Zeitpunkt 
Kenntnis von seiner Zahlungspflicht 
erlangte. Schädlich wäre auch die 
Kenntnis eines Angestellten der GmbH, 
sofern er eigenverantwortlich mit der 
sozialversicherungsrechtlichen Bewer- 
tung der Tourbegleiter und der Erfül-
lung der sozialversicherungsrechtli-
chen Zahlungspflichten betraut war.

Die Beweislast für die unverschuldete 
Unkenntnis bzgl. der Zahlungspflicht 
trägt die GmbH.

Ältere Mieter dürfen nicht 
gekündigt werden

Alter schützt vor Kündigung. Das hat 
das Landgericht Berlin (LG Berlin, 
Urt. v. 12.03.2019, 67 S 345/18) ent-
schieden. Geklagt hatten zwei Senio-
ren, die wegen Eigenbedarfs ihre 
Wohnung verlassen sollten.

Hintergrund der Entscheidung war ein 
Streit über die Räumung und Her-
ausgabe einer Wohnung, die von den 
87- und 84 jährigen Mietern seit vie-
len Jahren angemietet war. Der Ver-
mieter hatte die Kündigung des Miet-
verhältnisses wegen Eigenbedarfs 
erklärt. Die Mieter hatten der Kündi-
gung des Mietverhältnisses unter 
Hinweis auf ihr hohes Alter, ihren be-
einträchtigten Gesundheitszustand, 
die langjährige Verwurzelung am Ort 
der Mietsache sowie die für die Be-
schaffung von Ersatzwohnraum zu 
beschränkten finanziellen Mitteln wi-
dersprochen.

Das Gericht hat den Mietern einen 
Anspruch auf eine zeitlich unbe-
stimmte Fortsetzung des Mietver-
hältnisses zugebilligt. Diese hätten 
sich zu Recht darauf berufen, dass 
der Verlust der Wohnung aufgrund 
des hohen Alters eine besondere 
Härte bedeute. Dabei ließ das Ge-
richt offen, ob die behaupteten ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen tat- 
sächlich bestehen. Ab welchem Alter 
diese Grundsätze anzuwenden sind, 
ließ das Gericht allerdings offen.
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Veranstaltungstermine von und mit DORNBACH

27. August 2019

KÖLN: Workshop – Bilanzsteuerrechtliche Behandlung von Pfandgeldern

Das Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) I R 33/11 vom 9. Januar 2013 zur bilanzsteuerrechtlichen Behandlung 
von Pfandgeldern hatte eine Vielzahl von Fragen aufgeworfen. Damals erfolgte keine Veröffentlichung im 
Bundessteuerblatt, weshalb das alte BMF-Schreiben zur bilanzsteuerrechtlichen Behandlung von Mehrrücknah-
men in der Getränkeindustrie vom 13. Juni 2005 weiterhin gültig war. Durch die zuletzt erfolgte Veröffentlichung 
des BFH-Urteils im Bundessteuerblatt und die Rücknahme des BMF-Schreibens hat sich die Rechtslage jedoch 
geändert. Das BFH-Urteil ist nun für die nachgeordnete Finanzverwaltung bindend, und zwar auch rückwirkend 
für alle noch nicht veranlagten Fälle.

Zu diesem Thema findet im Auftrag des VDM ein Workshop mit Herr Stephan Michels, WP, StB, Geschäfts-
führender Gesellschafter und Herr Helmut Brendt, WP, StB, Geschäftsführender Gesellschafter (beide bei der 
DORNBACH GmbH in Köln) statt.

Detaillierte Informationen zum Veranstaltungsort, Ablauf und zur Anmeldung finden Sie auf unserer  
Homepage www.dornbach.de unter Events oder Sie wenden sich direkt an 

Frau Lydia Schmidt, PR- und Marketing-Referentin  
Telefon: +49 261 94 31 - 438  •  Mail: lschmidt@dornbach.de


